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bei Parallelschaltung

worin y i(R +jcoL) • (G +jcoC)
das Übertragungsmass der beeinflussten Kabeladern,

R deren Wirkwiderstandsbelag,
L deren Blindwiderstandsbelag,
G deren Ableitungsbelag,
C deren Erdkapazitätsbelag

und

(p-r der Winkel der komplexen Grösse y ist.

Für die Frequenzen 600 und 1200 Hz sind allerdings die
charakteristischen Längen sehr gross. Man erhält für Beein¬

flussungslängen von wenigen Kilometern an einem Ende der

Näherung hier noch eine Spannung gegen Erde, die zwischen
der Hälfte und dem vollen Wert der induzierten Längsspannung

liegt (Fig. 2).
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Rückwirkungen in Energieversorgungsanlagen
durch grosse Verbraucher mit Stromrichterantrieb
Von H. Kümmerly

1. Allgemeines
In den letzten Jahren wurden Stromrichter infolge sinkender

Preise und höherer Strombelastbarkeit immer häufiger
für den Antrieb von grossen Maschinen eingesetzt. Da dieser
Trend anhalten wird, dürften in unsern Hoch- und
Niederspannungsnetzen die Rückwirkungen noch zunehmen. Leider

werden insbesondere im Werkzeugmaschinenbau, offenbar

aus Preisgründen, noch oft 2pulsige Geräte mit Leistungen

von mehreren Kilovoltampere eingesetzt. Da in
Gewerbe- und Industriebetrieben solche Anlagen meist ohne
Wissen der Werke angeschafft werden, stören solche Betriebe,

abgesehen von der Beeinträchtigung der eigenen Anlagen,

dann oft andere Abnehmer. Insbesondere bei grossen
Verbrauchern mit Anschnittsteuerung, die in der Regel über
längere Zeit im Betrieb stehen, ist die Anpassung an die
örtlichen Gegebenheiten besonders wichtig. Zu hohe
Oberschwingungspegel beeinträchtigen aber nicht nur gewisse

Anlageteile der Abnehmer, sie belasten auch Maschinen,
Transformatoren und Verteilnetze und verursachen dort
unnötige Verluste. Ein optimaler Betrieb von
Stromversorgungsanlagen wird in Zukunft nur möglich sein, wenn
periodische Netzmessungen durchgeführt werden. Es
interessieren insbesondere die Gesamtbelastung, der Anteil der

Blindenergie und die Oberschwingungspegel, wobei am
aussagekräftigsten die Mittelwerte über 15 Minuten wären.
Die routinemässige Messung der Oberschwingungspegel
ermöglicht das Erkennen und Orten von Störern, bevor die

Pegel ein untragbares Mass angenommen haben. Insbesondere

in mittleren und grösseren Elektrizitätswerken der
Schweiz ist die Präventivwirkung solcher Messungen erkannt
worden. Sie werden in zunehmendem Masse durchgeführt.
Eine durch den VSE organisierte gesamtschweizerische
Auswertung der Messresultate ergibt zudem wertvolle
Hinweise über den derzeitigen Zustand unserer Netze.

Für anschnittgesteuerte Anlagen mit einer Leistung über
etwa 6 kVA werden heute im allgemeinen mindestens

öpulsige Schaltungen verlangt. Bei öpulsigen Schaltungen
werden die Oberschwingungen der Ordnungszahl 2-4 und
zudem alle durch 3 teilbaren unterdrückt. Bei 12pulsigen
Schaltungen werden alle Oberschwingungen mit der
Ordnungszahl 2-10 sowie wiederum alle durch 3 teilbaren

unterdrückt. Man hat es somit in der Hand, durch Wahl der
entsprechenden Schaltung die Entstehung der Oberschwingungen

stark einzudämmen.

2. Messtechnik
Damit Messungen von verschiedenen Stellen miteinander

verglichen werden können, sind einige Punkte zu beachten.
Unter anderem sollten die charakteristischen Merkmale der
Messgeräte nicht allzuweit voneinander abweichen. Ebenso
haben die Auswertungen nach besonderen Kriterien zu
erfolgen. Überblick und Aussagekraft von Messungen werden

wesentlich aufgewertet, wenn gleichzeitig vier verschiedene

Frequenzen aufgezeichnet werden. Als günstigste
Kombination erachte ich die Frequenzen 200, 250, 350 sowie 550
oder 1150 Hz. Prinzipiell kann die Spannung oder der Strom
gemessen werden. Spannungsmessungen erlauben eine
Beurteilung der örtlichen Situation und genügen für Routinemessungen.

Die Messung ist problemlos und erfolgt praktisch
immer zwischen einem geerdeten Null- oder Mittelleiter und
einer Phase. Da die Anteile der Oberschwingungspegel im
Verhältnis zur Grundschwingung klein sind, ergeben sich
auch bei Messungen mit Wandlern keine weiteren Probleme.

Ist ein Störer zu orten oder sind Grundlagenmessungen
an bestimmten Geräten oder Anlagen durchzuführen, so ist
die Messung der Ströme nicht zu umgehen. Mit einigen
Hilfsmitteln sind jedoch auch diese mit einfachen Pegelmessgeräten

zu erfassen. Um eine Potentialtrennung und kleinere
Stromwerte zu erreichen, verwendet man einen normalen
Stromwandler der Klasse 0,5. Da die Oberschwingungs-
strompegel im Verhältnis zum Strom der Grundwelle oft
recht hoch sind, muss darauf geachtet werden, dass der
Wandler auf keinen Fall mit mehr als 50 % seiner Nennbürde

belastet wird, da diese sonst in die magnetische
Sättigung gerät und dadurch unreelle Sekundärwerte abgibt.
Als erprobte Lösung dient hier ein weiterer qualitativ guter
Stromwandler der Klasse 0,5 mit einem Übersetzungsverhältnis

von 5/1A und etwa 5 VA Nennbürde. Diesen
Wandler kann man direkt mit einem Shunt von maximal
2,5 Q abschliessen, was bei Nennstrom einen Spannungsabfall

von 2,5 V ergibt. Diese Anordnung erlaubt eine
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genügend genaue Messung und belastet auch
Hochspannungswandler nur unwesentlich.

Als Messgeräte kommen für Routinemessungen nur
Mehrkanal-Registriergeräte mit 3...4 Kanälen in Frage, da

Messungen immer über mindestens eine Woche durchgeführt
werden sollten. Im Normalfall genügt es, wenn mit einem

Papiervorschub von 20 mm pro Stunde gearbeitet wird. Da
sowohl Spannungs- wie Strompegel sehr starke und zum Teil
kurzzeitige Änderungen erfahren, müssen für die Aufzeichnungen

Linienschreiber verwendet werden. Es ist darauf zu
achten, dass die Geräte eine nicht allzu grosse Einschwingzeit

haben, da sonst kurze Pegelspitzen, die sich beim
Abnehmer bereits störend auswirken können, nicht erfasst
werden.

In Spezialfällen und bei Betriebsabnahmen von grösseren

Anlagen ist es oft nötig, das gesamte Spannungs- und

Stromspektrum, im Normalfall 0...2000 Hz, zu messen.
Solche Messungen erfordern naturgemäss einen wesentlich

grösseren Aufwand an Geräten und Hilfsmitteln, da in den

meisten Fällen schnell wechselnde Vorgänge festgehalten
werden müssen. Solche Abnahmen, wo in der Regel die

Überprüfung der maximal zulässigen Pegelerhöhungen
verlangt wird, werden immer am Verknüpfungspunkt des

entsprechenden Abnehmers mit dem allgemeinen Verteilnetz
durchgeführt.

3. Massnahmen

Für die Abnehmer, welche oberschwingungserzeugende
Apparate und Anlagen betreiben, gelten die «Bedingungen
für die Lieferung elektrischer Energie» des stromliefernden
Werkes. Die meisten Elektrizitätswerke verweigern den
Anschluss von Apparaten und Anlagen, deren Rückwirkungen

auf das Verteilnetz eine festgesetzte Grenze übersteigen.
Werden entsprechende Massnahmen zur Reduktion der
Störungen getroffen, so wird der Anschluss natürlich bewilligt.

Bei Störern, die ohne das Wissen der Werke eingesetzt
werden, ist die Entstörung oder Ausserbetriebnahme auch

nachträglich verpflichtend.
Für sämtliche Anlagen gelten bei den meisten Werken die

Empfehlungen des VSE vom Juni 1973.

Aufgrund dieser Erfahrungen können in der Regel auch
grössere Anlagen mit wirtschaftlich verantwortbarem
Aufwand entsprechend diesen Richtlinien eingesetzt und betrieben

werden. Bei diesen Anlagen können die meistens auch
für die Blindleistungskompensation notwendigen Kondensatoren

in die Saugfilterkreise einbezogen werden.
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Leistungsthyristoren und ihre Netzrückwirkungen
Möglichkeiten zur Berechnung der zulässigen Anschnittsteuerleistungen

Von Chr. Oester

1. Allgemeines
Vor wenigen Jahren sind die Kurven zur graphischen

Bestimmung der zulässigen Anschnittsteuerleistungen im NS-
Netz berechnet worden [1], Heute liegt eine solche Fülle von
«Know-how» vor, dass der ganze Fragenkomplex zur Berechnung

zulässiger Anschnittsteuerleistungen von Grund auf neu
überdacht werden muss. Die nachstehenden Ausführungen
versuchen diesem Thema in knapper Form Rechnung zu
tragen1).

Ausgehend von den Zielen, Elementen, Variablen und
Strukturen wird nach Berechnungskonsequenzen gesucht;
diese gehen am Schluss in ein Stufenberechnungsverfahren ein.

Platzgründe lassen keine Umschreibungen zu ; es wird zu jedem
Abschnitt nur das absolut Wesentliche in abgekürzter Form
dargestellt.

2. Berechnungsziele
Als Berechnungsziele zur Erarbeitung rechnerischer

Entscheidungsgrundlagen können genannt werden :

*) Im Text verwendete Abkürzungen:
OS Oberschwingungen

PAS Phasenanschnittsteuerung
NS, MS, HS Nieder-, Mittel-, Hochspannungsebene

v Ordnungszahl

2.1 Allgemeine

- Stufenberechnungsverfahren (Überschlags-, Näherungsund

eingehende Rechnung)

- Interessenwahrung der Störer und Gestörten bezüglich OS-
Beeinflussung

2.2 Quasi-rechtliche

- Absolute Zuteilungsgerechtigkeit der max. OS-Pegel, d.h.
gleiches Recht für alle

- Relative Zuteilungsgerechtigkeit, d.h. Prioritätsprinzip

2.3 Materielle

- Störpegelfestsetzung durch die Werke (VSE-Regeln)

- Keine Störung der Beeinflussten und Beeinflussenden
(Anwendung der «Goldberg»-Kurven)

- Messungen sollen weitere Berechnungsunterlagen bringen

2.4 Methodische

- Symmetrische und einphasige Betrachtung

- 3-Stufen-Berechnungssystem

2.5 Berechnungskonsequenz

bezüglich Festlegung von max. OS-Pegeln

- Grundsätzlich gleiche Pegelzuteilung pro Abnehmer

- Sonderlösungen im Interesse der Tragfähigkeit und Optima-
lisierung sollen offenbleiben
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